
BESONDERE BESTIMMUNGEN IN ABWEICHUNG DER
ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN ZUR TEILNAHME AN AUSSTELLUNGEN
(NACHFOLGEND DAS « AUSSTELLERREGLEMENT »)

 
18.2 RECHTSFOLGEN BEI MASSNAHMEN GEMÄSS
ZIFFER 18.1
In Abweichung der Ziffer 18.2 Abs. 1 des Ausstel-
lerreglements (Stand: September 2023) ist der 
Aussteller bei einer Absage der Ausstellung durch 
die MCH vor ihrem offiziellen Eröffnungstag aus 
Gründen gemäss Ziffer 18.1 des Ausstellerregle-
ments (Stand: September 2023) nicht verpflichtet, 
sich an den Kosten, welche der MCH bis zum Zeit-
punkt der Absage entstanden sind, zu beteiligen. 
Dies bedeutet, dass Ihnen das Netto-Entgelt für 
die Ausstellungsfläche bzw. für das Teilnahmepa-
ket vollumfänglich zurückbezahlt wird, sofern und 
soweit diesbezüglich eine Vorauszahlung
erfolgt ist. Die MCH und der Aussteller werden im
Zeitpunkt der Absage der Ausstellung von ihren 
vertraglichen Leistungspflichten jeweils befreit; 
jegliche Ansprüche des Ausstellers gegenüber 
der MCH, wie insbesondere und nicht abschlies-
send Ansprüche auf Schadenersatz und Ersatz 
von Aufwendungen (z.B. Standbauleistungen, Ho-
telübernachtungen, Reiseauslagen etc.), welche 
der Aussteller für seine Teilnahme an der Ausstel-
lung bereits getätigt hat, sind ausgeschlossen. 
Die übrigen Bestimmungen der Ziffer 18.2 bleiben 
unverändert anwendbar.

 
16.2 AKONTORECHNUNG
In Ergänzung der Ziffer 16.2 des Ausstellerregle-
ments (Stand: September 2023) ist die MCH er-
mächtigt, für die Erbringung von zusätzlichen Ser-
vices, welche nicht bereits mit dem Netto-Entgelt 
für die Ausstellungsfläche oder für das Teilnah-
mepaket abgegolten sind, eine Vorauszahlung zu 

fordern, und kann die Erbringung der Leistung von 
dieser Vorauszahlung abhängig machen.
Die MCH kann eine Vorauszahlung fordern je zu-
sätzlichen Service oder für eine Gesamtheit von 
verschiedenen zusätzlichen Services oder eine 
Kombination von beidem. 

Die Vorauszahlung kann in einem Pauschalbetrag
oder Prozentsatz des Netto-Entgelts der bestellten 
zusätzlichen Services bestehen.
Der MCH steht es im Übrigen frei, die Vorauszah-
lung zusammen mit der Akontorechnung zu er-
heben oder separat davon. Sie kann auch meh-
rere Vorauszahlungen fordern. Die geleistete(n) 
Vorauszahlung(en) wird(werden) in der Schluss-
rechnung in Abzug gebracht.

 
9 CATERING
In Abweichung der Ziffer 9 des Ausstellerregle-
ments (Stand: September 2023) ist es dem Aus-
steller erlaubt, während der Öffnungszeiten der 
Ausstellung auf seiner Ausstellungsfläche Speisen 
und Getränke unentgeltlich an Besucher zur Kon-
sumation vor Ort (z.B. im Rahmen von Degusta-
tionen, Gelegenheitswirtschaften, Verpflegungs-
ständen oder eines Eventcaterings) selbst oder 
durch von ihm beigezogene Unternehmen 
abzugeben. Die Abgabe von alkoholischen Ge-
tränken an Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren ist untersagt. Die Abgabe von gebrannten 
alkoholischen Getränken an Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren ist untersagt. Im Übrigen 
ist der Aussteller verpflichtet, alle anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
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